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Verhandeln unterwegs
BUSINESS TRAVELLER-Serie

Sergey Frank  
ist Personalberater und be-
gleitet seit mehr als 20 Jahren 
Unternehmen auf  ihrem Weg  
in die Internationalisierung.  

In unserer Serie zeigt er Strategien auf für das 
Business auf internationalem Terrain – ebenso 
wie Fettnäpfchen, die drohen, wenn unter-
schiedliche Kulturen aufeinanderprallen. 
Kontakt: sergey.frank@sergey-frank.com
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Vertrag: Sie sehen die Vertragsdokumente 
als Ganzes und werden Konzessionen 
nicht beim Durchgehen der einzelnen 
Punkte, sondern erst viel später, d. h. nach 
Diskussion zumindest eines Großteils der 
Verträge machen. Wenn es dann zu Kon-
zessionen kommt, sind japanische Ver-
handler bewundernswert ausdauernd. 
Hier gilt umso mehr: zäh, aber immer 
freundlich. Dabei sollte man beachten:
 �Während der Geschäftsverhandlung 
wird man auch über den Preis sprechen. 
An erster Stelle steht jedoch der Mehr-
wert für den Kunden. Japaner sind  
extrem „wert- und kundenorientiert“,  
außerdem markenbewusst. Benennen 
Sie daher den spezifischen Mehrwert 
Ihrer Produkte/Dienstleistungen gegen-
über dem Wettbewerb. Japaner tendie-
ren oft dazu, möglichst gleichartige Pro-
dukte gegenüberzustellen und die 
preisgünstigste Alternative zu wählen.
 �Sollten Preiskonzessionen gemacht 
werden, bieten Sie höflich Gegenleis-
tungen („tit for tat“) an, z. B. höhere 
Abnahmemengen.
 �Es ist wichtig, die Entscheidungsträger 
beim japanischen Kunden mit relevan-
ten Argumenten anzusprechen. 
 � Informieren Sie sich genau zu Wettbe-
werbspreisen. Die japanischen Kunden 
kennen diese bis ins letzte Detail.

Über weitere Aspekte der Verhandlungs-
führung einschließlich des erfolgreichen 
Vertragsabschlusses berichten wir im 
nächsten Heft. 

Dieses Land im Fernen Osten war 
für Europa viele Jahrhunderte lang 
ein weitgehend unbeschriebenes 

Blatt. Umso erstaunlicher ist die Entwick-
lung, die Japan und seine Industrien,  
insbesondere die Automobil- und Com-
puterbranche, nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs vollzogen haben: Innerhalb 
nur weniger Jahrzehnte gelangen dem 
Land ein in seiner Dynamik imposantes 
wirtschaftliches Wachstum und eine welt-
weite Expansion. Eines der beeindru-
ckendsten Beispiele für Technik und Inno-
vation ist der Shinkansen-Kugelzug, der 
bereits 1964 zu den Olympischen Som-
merspielen in Tokio eingesetzt wurde und 
technisch nach wie vor State of the Art ist. 

Es lohnt sich, einen näheren Blick 
auf das Geschäfts- und Kommunikati-
onsverhalten dieses perfektionistischen 
und konsumentenfreundlichen Landes 
zu werfen. Heute und in der nächsten 
Ausgabe geht es um Verhandlungsfüh-
rung und Geschäftsabschluss.

Der Ablauf von Verhandlungen
Im Rahmen der Kommunikation, speziell 
bei Verhandlungen, braucht man einen 
guten Dolmetscher, auch wenn dessen 
Dienste teuer sein können. Kenntnisse 
der westeuropäischen wie japanischen 
Mentalität sind wichtig, ebenso ist es  
von Vorteil, wenn der Dolmetscher mit 
Produkten und Technologien des deut-
schen Unternehmens vertraut ist.  
Am Anfang steht der Smalltalk. In Be-

sprechungen sollten Sie in aller Regel 
vermeiden, „amerikanisch“ oder auch 
„westeuropäisch“ zu verhandeln, d. h., 
schnell, direkt und informell zur Sache zu 
kommen. Die Prioritäten werden in Japan 
gänzlich anders gesetzt – am Anfang je-
der Vertragsverhandlung steht der Aufbau 
einer vertrauensvollen Beziehung.

Die eigentliche Besprechung beginnt 
mit der Vorstellung von Unternehmen 
und Produkten, auch wenn diese bereits 
bekannt sind. 

Halten Sie Ihre Präsentation nicht zu 
humorvoll ab, bleiben Sie stringent, und 
geben Sie am Anfang einen Überblick 
über das, was Sie präsentieren werden. 
Betonen Sie ruhig die Vorzüge Ihrer Fir-
ma, Ihrer Produkte und Dienstleistungen. 
Tradition und Stolz, für ein Unternehmen 
zu arbeiten, sind in Japan bekannt und 
akzeptiert. Vermeiden Sie aber Übertrei-
bungen. Ihre Präsentation sollte auf Eng-
lisch und Japanisch verfasst sein. 

Japaner haben, wie viele asiatische 
Verhandler, einen anderen Zugang zum 

Erfolg in Japan 
(Teil 1)
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Arbeitnehmer-
überlassung
Kleine Regelungen, große Auswirkungen

höchstüberlassungsdauer, Equal  
Pay und die Abschaffung der Vor-
ratserlaubnis sind die bekanntes-

ten Neuerungen durch die AÜG-Reform 
und lassen die anderen Neuregelungen 
regelmäßig in den Hintergrund treten. 
Allerdings sind alle Aspekte sehr wich-
tig, um bei Arbeitnehmerüberlassungen 
nicht Schiffbruch zu erleiden. 

Arbeitsvertrag verliert Gültigkeit
Der Arbeitsvertrag zwischen Verleiher 
und Leiharbeitnehmer fällt weg, wenn 
dem Arbeitgeber (Verleiher) die Erlaub-
nis zur Überlassung des Arbeitnehmers 
fehlt. Das war der Gesetzesstand des 
AÜG bis April 2017. Jetzt wurden wei-
tere Fälle ergänzt, bei denen der Ar-
beitsvertrag ebenfalls keine Gültigkeit 
hat. So ist der Arbeitsvertrag auch un-
wirksam, wenn die Arbeitnehmerüber-
lassung nicht als solche bezeichnet, der 
Leiharbeitnehmer nicht konkret be-
nannt oder die Überlassungshöchst-
dauer überschritten wurde. Der Leihar-

beitnehmer wird dann allerdings nicht 
arbeitslos, sondern es entsteht automa-
tisch ein Arbeitsverhältnis zwischen 
dem Entleiher (Auftraggeber) und dem 
Leiharbeitnehmer.

Ausnahme: Festhaltenserklärung 
des Leiharbeitnehmers
Jetzt gibt es eine Regelung, wonach der 
Leiharbeitnehmer dieses neue Arbeits-
verhältnis nicht eingehen muss. Er 
kann sich aussuchen, zu welchem Ar-
beitgeber ein Arbeitsverhältnis beste-
hen soll. Fällt die Wahl auf den bis-
herigen Arbeitgeber, muss er eine 
sogenannte Festhaltenserklärung  
abgeben. Hierfür muss der Leiharbeit-
nehmer schriftlich innerhalb einer be-
stimmten Frist erklären, dass er an dem 
ursprünglichen Arbeitsvertrag mit dem 
Verleiher festhält. Um Missbrauch zu 
verhindern, ist die Abgabe einer sol-
chen Erklärung „auf  Vorrat“, also im 
Vorfeld nicht möglich. Auch formal un-
terliegt die Festhaltenserklärung hohen 

praktischen bzw. bürokratischen Hür-
den für den Leiharbeitnehmer. 

Leiharbeiternehmer mitzählen
Dass Leiharbeitnehmer nach der Recht-
sprechung bei betriebsverfassungsrecht-
lichen Schwellenwerten im Entleiherbe-
trieb zu berücksichtigen sind, gilt nun 
auch nach dem AÜG. Soweit das Be-
triebsverfassungsgesetz also eine be-
stimmte Anzahl von Arbeitnehmern vo-
raussetzt, sind hier Leiharbeitnehmer 
grundsätzlich mitzuzählen. Relevanz hat 
dies u. a. hinsichtlich der Mitbestim-
mung des Betriebsrats bei personellen 
Einzelmaßnahmen oder bei der Anzahl 
der Betriebsratsmitglieder. 

Kein Einsatz als Streikbrecher
Bislang konnten Leiharbeitnehmer bei 
Streiks ihre Arbeitsleistung verweigern. 
Neu dazugekommen ist das an Entleiher 
adressierte gesetzliche Verbot, Leihar-
beitnehmer als Streikbrecher einzuset-
zen: Leiharbeitnehmer dürfen keine  
Tätigkeiten übernehmen, die ein aktuell 
streikender Festangestellter normaler-
weise erledigt. Davor schon aufgenom-
mene Tätigkeiten können allerdings 
fortgeführt werden, wenn erst anschlie-
ßend der Arbeitskampf erfolgt. Ein Kniff 
kann schließlich noch konzerninternes 
Outsourcing sein, das das AÜG selbst 
ermöglicht. Demnach gilt das Verbot 
zwischen Konzernunternehmen nicht, 
wenn der Arbeitnehmer nicht zum 
Zweck der Überlassung eingestellt und 
beschäftigt wird.

Haufe Personal Office Gold
Brandaktuelle Informationen zum Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz und der aktu-
ellen Reform 2017 liefert das Online-Fachin-
formationssystem „Haufe Personal Office 
Gold“. Neben Fachinformationen und prak-
tischen Arbeitshilfen ist ein umfangreiches 
Weiterbildungsprogramm inklusive. Die In-
halte sind rechtssicher und werden laufend 
aktualisiert. www.haufe.de/gold-office

Info
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